
 

Landesamt für Umwelt (LfU) 
Abteilung Technischer Umweltschutz 
Regionaldezernat Mitte 
Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek 
poststelle@LfU.LandSH.de   

13.12.2023 

Kurzfassung des Überwachungsberichtes gemäß IE-Richtlinie für 
Anlagen nach § 3 der Vierten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV)  
Überwachungsbehörde:  LfU – Technischer Umweltschutz – 

Regionaldezernat Mitte 

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 23.11.2023 

Anlagenbetreiber mit Anschrift: 
MTW Milchtrockenwerk Norddeutschland GmbH, Donaubogen 11, 24534 Neumünster 

Anlage und Anlagenstandort: 
Anlage zur Behandlung o. Verarbeitung von Milch; Milchtrockenwerk 

Donaubogen 11, 24534 Neumünster 

Anlagen-Nr. nach Anhang 1 zur 4. BImSchV und (Kurz-)Bezeichnung: 
7.32.1 EG – Milchtrockenwerk Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von aus-
schließlich Milch mit einer Kapazität der eingehenden Milchmenge als Jahresdurch-
schnittswert von 200 Tonnen oder mehr je Tag 

Nummer nach der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU: 6.4.c 

Überwachungsintervall nach SYBURIAN-SH-Risikoeinstufung (systematische Beurtei-
lung von Umweltrisiken für IE-Anlagen in Schleswig-Holstein): zwei Jahre 

Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Umfang der Überwachung: 
Es wurde eine medienübergreifende Regelüberwachung eines Teilbereiches der Ge-
samtanlage durchgeführt. Die Schwerpunktsetzung der zu inspizierenden Bereiche er-
folgt in einem rollierenden Turnus. 

Die Anlage fällt nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung. 

Ergebnis der Überwachung: 
Bei der Vor-Ort-Besichtigung wurden Mängel festgestellt. 

Mangel (Kurzbeschreibung) Maßnahme 
Die mit der Genehmigung beantragte 
Verarbeitungskapazität wird überschrit-
ten. 

Zum Jahreswechsel 2023/2024 ist die Ge-
nehmigung entsprechend der Verarbei-
tungskapazität über eine Anzeige nach 
§ 15 BImSchG anzupassen. 
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Mangel (Kurzbeschreibung) Maßnahme 
Die 3-jährige Emissionsmessung Ge-
samtstaub durch eine Messstelle nach 
§ 29b BImSchG ist in 2024 durchzufüh-
ren. 

Die Emissionsmessung Gesamtstaub 
durch eine Messstelle nach § 29b BIm-
SchG ist dem LfU noch vorzulegen. 

Bis zum 01.12.2023 war dem LfU eine 
Anzeige nach § 6 der 44. BImSchV vor-
zulegen. 

Die Anzeige nach § 6 der 44. BImSchV ist 
dem LfU noch vorzulegen. 

Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzu-
führen: nein. 


